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praktische informationen

Zum 1. September 2011 trat ein neues Entgeltsystem für

die Exportkreditgarantien in Kraft. Nachdem bereits seit

1999 international einheitliche Mindestentgeltsätze für

die Länderrisiken bestehen, sieht das geänderte System

nunmehr auch Mindestentgeltsätze für die gedeckten

Käuferrisiken vor. Es setzt damit die Vorgaben des im

Februar 2010 auf OECD-Ebene ausgehandelten Kom pro -

misses für staatliche Exportkreditversicherungen in die

Praxis um und ist im Ergebnis ein wichtiger Schritt zur

internationalen Wettbewerbsgleichheit.

kosten für die übernahme von export-

kreditgarantien als einzeldeckungen

und revolvierende einzeldeckungen

Die Kosten für eine Exportkreditgarantie setzen sich aus

gebühren und dem entgelt für die Deckungsüber -

nahme zusammen. Es fällt keine Versicherungssteuer an.

welche gebühren fallen an?

Bei Antragstellung wird eine antragsgebühr erhoben,

die gestaffelt zwischen EUR 100 und EUR 6.000 liegt. Sie

richtet sich je nach Deckungsart nach folgenden Beträgen:

Lieferantenkreditdeckung: Auftragswert

Finanzkreditdeckung: Darlehensbetrag

Isolierte Fabrikationsrisikodeckung: Selbstkosten

Isolierte Vertragsgarantiedeckung: Garantiebetrag

Diese Gebühr wird pro Geschäft erhoben, d. h. sie fällt

nicht mehrmals an. Wenn beispielsweise eine Kombi -

nation aus einer Lieferantenkreditdeckung und einer Fi -

nanz kreditdeckung beantragt wird, muss die Antrags -

gebühr nur einmal auf den höheren Betrag bezahlt

 werden.

Wird nicht sofort ein endgültiger Deckungsschutz erteilt,

weil z. B. der Vertrag mit dem ausländischen Abnehmer

noch nicht abgeschlossen ist, kann eine auf sechs Mo -

nate befristete „Grundsätzliche Stellungnahme“ abge -

geben werden. Mit der Antragsgebühr ist die Laufzeit -

dieser Stellungnahme sowie einer eventuellen Verlän -

gerung um sechs Monate abgegolten. Für jede weitere

Verlängerung um sechs Monate wird eine verlänge-

rungsgebühr in Höhe von 50 % der Antragsgebühr

erhoben.

Für die Ausfertigung der Deckungsurkunde ist eine

 ausfertigungsgebühr in Höhe von 0,25 ‰ zu ent-

richten, die sich je nach Deckungsart auf die oben zur

Antragsgebühr genannten Beträge bezieht.

Bei kombinierten Lieferanten- und Finanzkreditdeckun-

gen wird die Ausfertigungsgebühr sowohl auf den Auf-

tragswert als auch auf den Darlehensbetrag erhoben. 

Die Ausfertigungsgebühr beträgt mindestens EUR 50 

und höchstens EUR 12.500.

Bei revolvierenden deckungen gilt die Antragsge-

bühr, bezogen auf den Höchstbetrag, für das jeweilige

Vertragsjahr. Ausfertigungsgebühren sind einmalig für

die Einräumung von Höchstbeträgen sowie deren Erhö-

hung fällig.

wie wird das entgelt berechnet? 

Das Entgelt für eine Exportkreditgarantie wird durch ei -

nen Prozentsatz (Entgeltsatz) des zu deckenden Be trages

bestimmt. Es ist einmalig im Voraus zu zahlen und wird

gegebenenfalls an veränderte Beträge oder Lauf zeiten

angepasst. 

Bei revolvierenden lieferantenkreditdeckungen

wird bei Deckungsübernahme zunächst ein Voraus -

entgelt erhoben, das auf der Basis einer Risikolaufzeit
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Was ist ein Markttest? 

Sofern ein Export in ein Land, für welches kein

Mindestentgelt festgelegt ist (sogenanntes Kategorie 0

Land), oder in ein anderes EU-Land unterstützt wird, 

muss sichergestellt sein, dass die Risikoprämie nicht 

unter der einer vergleichbaren kommerziellen Finanzierung

liegt. Diese Prüfung erfolgt mittels eines Markttestes.

Insgesamt stehen hierfür sieben Verfahren zur Auswahl.

Auf deutscher Seite wird der direkte Marktvergleich, 

d.h. ein Abgleich mit den Konditionen einer ungedeckten

(Parallel-)Finanzierung bevorzugt, vorhandene

Kapitalmarktdaten wie z.B. Bonds des ausländischen

Bestellers sind jedoch gegebenenfalls auch zu

 berücksichtigen.

von null Monaten auf den Höchstbetrag berechnet wird.

Das Vorausentgelt wird dann unter Ansatz der tatsäch -

lichen Risikolaufzeit gemäß den monatlichen Umsatz-

meldungen verrechnet. Nach vollständiger Verrechnung

des Vorausentgelts erfolgt eine monatliche Rechnungs-

stellung.

Zusätzlich zur Höhe des zu deckenden Betrages haben je

nach Deckungsform unterschiedliche risikobezogene

faktoren Einfluss auf die Höhe des Entgelts. Dazu ge -

hören im Wesentlichen die Laufzeit, die Länderkategorie

und die Käuferkategorie sowie gegebenenfalls auch

Sicherheiten.

was ist bei den 

länderkategorien zu beachten?

Bei allen Deckungsformen wird eine Einteilung in Länder-

kategorien vorgenommen. Die Länderkategorie ist ein

Indikator für die Entwicklung eines Landes in politischer

und wirtschaftlicher Hinsicht. Es gibt acht Länderkate -

gorien, von denen sieben (1, bestes Risiko, bis 7, schlech-

testes Risiko) für die Berechnung des Entgelts heran -

gezogen werden. Für Forderungsdeckungen mit Risiko-

laufzeiten ab zwei Jahren wird die Einstufung eines Lan-

des OECD-weit verbindlich festgelegt; allerdings kann 

in Ausnahmefällen von deutscher Seite eine schlechtere

Ein stufung erfolgen. Die Länderkategorien werden bei

den deutschen Exportkreditgarantien auch für alle an -

deren Deckungen übernommen.

Bei Ländern der länderkategorie 0 (OECD-Hochein-

kommensländer sowie Euro-Länder) werden die Entgelt-

sätze der Länderkategorie 1 zugrunde gelegt. Allerdings

ist bei Forderungsdeckungen in diesen Ländern mit Ri -

sikolaufzeiten ab zwei Jahren und einem Auftragswert

von zurzeit rund EUR 10 Mio. (konkret: 10 Mio. Sonder -

ziehungsrechte (SZR)) zur Vermeidung von Wettbewerbs -

verzerrungen ein marktgerechtes Entgelt zu erheben.

Hierfür wird ein Markttest durchgeführt und ein Prozent-

satz ermittelt. Das Entgelt kann dadurch höher ausfallen

als das der Länderkategorie 1. 

Ein Markttest kann auch unter EU-Beihilfeaspekten er for -

derlich werden, wenn der Export in ein EU-Land er folgt.

was ist eine käuferkategorie?

Die Käuferkategorie spiegelt das Ergebnis einer Analyse

der Bonität des ausländischen Bestellers bzw. Garanten

wider. Außerdem fließen weitere Risikoelemente, die sich

im Zusammenhang mit der Deckung des betreffenden

Geschäftes ergeben, in diese Betrachtung ein.
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Mit der Einführung eines neuen Entgeltsystems ab 1. Sep-

tember 2011 kommen für Forderungsdeckungen neue

käuferkategorien zur Anwendung, die für Risikolauf-

zeiten ab zwei Jahren OECD-weit vereinheitlicht wurden.

Dazu wurde jeder Käuferkategorie in Verbindung mit 

der betreffenden Länderkategorie OECD-weit eine risiko-

laufzeitabhängige Formel zur Berechnung des Mindest-

entgeltsatzes zugeordnet. Die Formel enthält somit einen

Anteil für das politische Risiko des Bestellerlandes und

einen Anteil für das wirtschaftliche Käuferrisiko. Folglich

gelten nunmehr innerhalb der OECD für Risikolaufzeiten

ab zwei Jahren einheitliche Mindestentgeltsätze sowohl

für politische als auch für wirtschaftliche Risiken. Die Ein-

stufung in eine Käuferkategorie beinhaltet keine dauer-

hafte Festlegung, sondern wird für jedes Geschäft erneut

vorgenommen.

Bei den Käuferkategorien wird nicht zwischen banken-

und käuferrisiken unterschieden, d.h. sowohl einem

Besteller als auch einer Bank, die gegebenenfalls eine

Garantie stellt oder ein Akkreditiv eröffnet, wird eine der

neuen Käuferkategorien zugewiesen.

Für Forderungsdeckungen mit Risikolaufzeiten von we -

niger als zwei Jahren gelten auf deutscher Seite ebenfalls

die geänderten Käuferkategorien, die analog zu den Käu-

ferkategorien der OECD-Regelung gebildet wurden. 

Um eine OECD-weite Basis für die einheitlichen Käufer-

kategorien zu etablieren, orientieren sich diese weit -

gehend an den Ausfallwahrscheinlichkeiten internatio-

nal anerkannter externer Ratings der Ratingagenturen

Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch. Den staatlichen

Exportkreditversicherern innerhalb der OECD bleibt die

konkrete Einstufung in eine Käuferkategorie jedoch wei-

terhin selbst überlassen. Im Rahmen der Exportkredit -

garantien der Bundesrepublik Deutschland bedeutet

dies, dass die Einstufung in eine Käuferkategorie auch

dann weiterhin auf einer individuellen Analyse beruht,

wenn ein externes Rating vorliegt. Insofern findet keine

automatische Zuordnung zu einer Käuferkategorie an -

hand von externen Ratings statt – sie dienen lediglich 

als Referenz.

übersicht der käuferkategorien

Die käuferkategorie „sov“ für die Zentralbank oder

das Finanzministerium als staatlicher Schuldner des Be -

stellerlandes gibt die Mindestentgeltsätze unter Berück-

sichtigung des rein politischen Risikos des jeweiligen

Bestellerlandes vor. Diese Kategorie wird auch bei De -

ckungen für Tochtergesellschaften angewandt, die auf

die politischen Risiken beschränkt sind (sogenannte  

POL-RIS/POL INSOLV-Deckungen). Die Berechnungsfor-

meln der Käuferkategorie „SOV“ und jene der Käufer -

kategorie CC0 sind identisch. Private Besteller, die diese

sehr gute Einstufung erhalten, werden also als ebenso

solvent wie das jeweilige Bestellerland angesehen. In

allen weiteren Kategorien von CC1 bis CC5 wird ein stei-

gender Käuferrisikoanteil berücksichtigt.

Die anzahl der käuferkategorien variiert über die

Länderkategorien. Dies ist dadurch zu erklären, dass jede

Käuferkategorie sich an einer Spannbreite von möglichen

externen Ratingstufen orientiert. Die Ratingstufen spie-

geln auch das jeweilige Länderrisiko wider und die Ka -

tegorie „SOV“ wird mit der besten Kategorie für private

Besteller gleichgesetzt. In den schlechteren Länderkate-

gorien 5 bis 7 entspricht die jeweils beste Kategorie einer

relativ niedrigen Ratingstufe. Deshalb stehen hier weni-

ger Abstufungsmöglichkeiten und damit weniger Käufer-

kategorien zur Verfügung. 

Eine Neuerung stellt die Käuferkategorie „sov+“ dar. In

diese Kategorie können private Besteller eingestuft wer-

den, die über ein besseres Rating als die Zentral bank/

das Finanzministerium des Bestellerlandes verfügen. Die

Entgeltsätze dieser Kategorie liegen 10 % unter denen 

der Kategorie „SOV“.
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Sonstige staatliche Schuldner des Bestellerlandes, die

nicht wie die Zentralbank oder das Finanzministerium

das reine Länderrisiko widerspiegeln, werden in die Käu-

ferkategorie „sov -“ eingestuft. Die Entgeltsätze dieser

Kategorie liegen 10 % über denen der Kategorie „SOV“.

Bei der Einstufung eines Bestellers als staatlicher

schuldner ist das entscheidende Kriterium die Frage,

ob von einer Haftung des jeweiligen Staates auszugehen

ist. Privatrechtlich organisierte Unternehmen, an denen

der Staat – gegebenenfalls auch mehrheitlich – beteiligt

ist, gelten als private Besteller.

welche bedeutung haben sicherheiten?

Maßgeblich für die Höhe des Entgelts sind auch Sicher-

heiten, die die Risikoposition des Gläubigers der zu

 deckenden Forderung verbessern. Liegt bei einem Ge -

schäft ein Akkreditiv oder eine Garantie einer Bank oder

eines Unternehmens vor, wird bei der Bonitätsanalyse

und Kategorisierung in der Regel auf den Sicherheiten -

geber abgestellt. Werden dagegen dingliche Sicher -
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heiten wie z.B. Pfandrechte oder andere Besicherungs -

konzepte vereinbart, kann unter bestimmten Vorausset-

zungen der zuvor ermittelte Entgeltsatz reduziert werden

(„Buyer Risk Credit Enhancement“). 

Bei Transaktionen, die als projektfinanzierungen

gedeckt werden, kommen keine Entgeltabschläge für

Sicherheiten zum Tragen. Sicherheiten werden hier be -

reits bei der Zuordnung zu einer der Käuferkategorien

berücksichtigt.

Nach den OECD-Vorgaben wird zwischen vier Formen von

Besicherungen unterschieden, die zu Entgeltabschlägen

in unterschiedlicher Höhe führen können:

Bei dinglichen Sicherheiten wie Pfandrecht, Sicherungs-

übereignung oder Eigentumsvorbehalt unterscheidet 

das OECD-Modell zwischen „Asset Based Security“ und

„Fixed Asset Security“. Dabei geht es weniger um eine

rechtliche Qualifizierung der Art der Sicherheit als viel-

mehr um eine Bewertung der Verwertungsaussichten in

rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht.

übersicht der käuferkategorien

1

SOV+

AAA to AA-

SOV-

AAA to AA-

A+ to A-

BBB+ to BBB-

BB+ to BB

BB-  or worse

SOV+

SOV/CC0

SOV-

CC1

CC2

CC3

CC4

CC5

2

SOV+

A+ to A-

SOV-

A+ to A-

BBB+ to BBB-

BB+ to BB

BB-

B+ or worse

3

SOV+

BBB+ to BBB-

SOV-

BBB+ to BBB-

BB+ to BB

BB-

B+ 

B or worse

4

SOV+

BB+ to BB

SOV-

BB+ to BB

BB-

B+ 

B 

B- or worse

5

SOV+

BB-

SOV-

BB-

B+

B

B- or worse

–

6

SOV+

B+

SOV-

B+

B

B- or worse

–

–

7

SOV+

B

SOV-

B

B- or worse

–

–

–

SOV+: Private Besteller/Banken mit besserem externen Rating als SOV des Bestellerlandes; 

SOV: staatlicher Schuldner: Zentralbank oder Finanzministerium (sovereign); 

SOV- : sonstige staatliche Schuldner; 

CC0 (bestes Risiko) – CC 5  (schlechtestes Risiko): Käuferkategorien der privaten Besteller/Banken (corporate category)

LänderkategorienKäuferkategorien



dienstreserve am Darlehensbetrag ausmacht. Der ma -

ximale Abschlag beträgt 10 % vom Käuferrisikoanteil 

des Entgeltsatzes.

wie werden sicherheiten als 

„credit enhancements“ bei der

 entgeltberechnung berücksichtigt? 

Ob und in welcher Höhe eine Besicherung den Entgeltsatz

reduziert, ist ein wesentlicher Bestandteil der Risikoana-

lyse, die für jede beantragte Deckung durchgeführt wird.

Im Zusammenhang mit den genannten dinglichen Sicher-

heiten ist zu beachten, dass nur eine der beiden Varian-

ten „Asset Based Security“ oder „Fixed Asset Security“

einbezogen werden kann. Es ist jedoch durchaus mög-

lich, mehrere Sicherheiten einer der genannten Varianten

in das Geschäft einzubringen. Außerdem können zusätz-

lich Erlös-/Forderungsabtretungen oder Schuldendienst-

reservekonten angerechnet werden. Wenn mehrere Credit

Enhancements berücksichtigt werden, darf der Abschlag

auf den Käuferrisikoanteil insgesamt maximal 35% vom

Käuferrisikoanteil des Entgeltsatzes betragen.

Damit eine Sicherheit als Credit Enhancement berück-

sichtigt werden kann, muss sie nach dem maßgeblichen

Landesrecht rechtlich auch durchsetzbar sein. Bestehen

von vornherein erhebliche Zweifel an einer Verwertungs-

möglichkeit der Sicherheit, scheidet die Anrechnung als

Credit Enhancement aus.

Werden bei Deckungsübernahme Sicherheiten als wert-

haltig angezeigt, wird ein entsprechender Entgeltab-

schlag berücksichtigt. 

Sollte sich später herausstellen, dass die angezeigten

Sicherheiten in ihrem rechtlichen Bestand nicht zweifels-

frei sind, wird hinsichtlich der Rechtsfolgen zwischen

zwei Kategorien von Sicherheiten unterschieden.

praktische informationen

„asset based security“ 

Es muss sich um eine ding liche Sicherheit handeln, die

dem Sicherungsnehmer die Verfügungsgewalt über ei -

nen mobilen Vermögens gegenstand verschafft, der auf-

grund seiner Beschaffenheit und unter Berücksichtigung

der landesspezifischen Gegebenheiten besonders gute

(rechtliche und tatsächliche) Aussichten für eine Wieder-

verwertung bietet. Dies könnte z. B. bei der Verpfändung

von Lokomotiven oder Baumaschinen der Fall sein. Der

maximale Abschlag be trägt 25 % vom Käuferrisikoanteil

des Entgeltsatzes.

„fixed asset security“ 

Hierbei handelt es sich um dingliche Sicherheiten, die

dem Sicherungsnehmer zwar gewisse Zugriffsrechte auf

das Liefergut einräumen, bei denen eine problemlose

eigenständige Verwertung der Sicherheit jedoch nicht 

zu erwarten ist, etwa weil der Sicherungsgegenstand 

fest mit einem Grundstück oder einer Anlage verbunden

ist. Dies schließt nicht aus, dass auch Sicherungsrechte

an beweglichen Gegenständen (d.h. sog. Mobiliarsicher -

heiten wie etwa Pfandrechte) als Fixed Asset Security

 ein gestuft werden können. Der maximale Abschlag be -

trägt 15 % vom Käuferrisikoanteil des Entgeltsatzes.

erlös- oder forderungsabtretungen

Die Abtretung von Erlösen aus Abnahmeverträgen oder

Forderungen an den Darlehensgeber stellt in erster Linie

einen möglichen Bestandteil eines Besicherungskon -

zeptes im Rahmen von strukturierten Finanzierungen dar.

Der maximale Abschlag beträgt 10 % vom Käufer risiko -

anteil des Entgeltsatzes.

schuldendienstreservekonto 

Die Einrichtung eines Schuldendienstreservekontos im

Bestellerland kann mit einem Abschlag auf den Käufer -

risikoanteil berücksichtigt werden. Der Abschlag in

 Prozent ergibt sich aus dem Anteil, den die Schulden -
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Sofern es sich um notwendige sicherheiten handelt,

ist ihre rechtswirksame Bestellung als Entschädigungs-

voraussetzung im etwaigen Schadensfall nachzuweisen.

Kann dieser Nachweis nicht erbracht werden, ist der

Bund regelmäßig von seiner Entschädigungsverpflich-

tung befreit (vgl. § 16, Absatz 2 der Allgemeinen Bedin-

gungen (G/L/FKG)). Von notwendigen Sicherheiten ist 

die Rede, wenn sie aufgrund einer angespannten Bo -

nitätslage oder aufgrund von länderspezifischen beson-

deren Sicherheitenanforderungen Voraussetzung für die

Deckungsübernahme sind.

zusätzliche sicherheiten stellen hingegen keine Vo -

raussetzung für die Übernahme der Hermesdeckung dar.

Selbst bei einer nicht rechtswirksamen Bestellung wird

sich der Bund allein aus diesem Grund nicht auf eine

 Haftungsbefreiung nach § 16, Absatz 2 berufen.

In der Gewährleistungserklärung wird jede berücksich -

tigte Sicherheit unter einer der beiden Rubriken „Notwen -

dige Sicherheiten“ bzw. „Zusätzliche Sicherheiten“ aufge-

führt. Die Deckungsurkunde enthält einen Hinweis auf

die mögliche Haftungsbefreiung nach § 16, Absatz 2 für

den Fall, dass es sich um eine notwendige Sicherheit

handelt. Sofern ein Entgeltabschlag zum Tragen kommt,

gilt die Besondere Bedingung, dass der entsprechende

Entgeltanteil nachträglich zu entrichten ist, wenn sich

herausstellt, dass die Sicherheiten nicht rechtswirksam

bestellt wurden. 

welche zusätzlichen aspekte 

müssen berücksichtigt werden?

sonder-/nebendeckungen

Das Entgelt für Sonder- und Nebendeckungen entspricht

einem bestimmten Prozentsatz des gedeckten Betrages.

Im Regelfall wird nur nach der Länderkategorie differen-

ziert. Käuferkategorien kommen nicht zur Anwendung.
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fälligstellung

Ein Entgeltbetrag von bis zu EUR 500.000 ist bei For -

derungsdeckungen zum Liefer-/Leistungsbeginn bzw. 

bei isolierten Finanzkreditdeckungen zum Auszahlungs -

beginn fällig. Bei höheren Entgeltbeträgen sind abwei-

chend davon 25 % bereits bei Aushändigung der Ge -

währleis tungserklärung zu zahlen. Die Entgelte für Fa -

brikationsrisikodeckungen, Sonder-/Nebendeckungen,

das Vorausentgelt bei revolvierenden Lieferantenkredit-

deckungen sowie die Ausfertigungsgebühr sind stets bei

Aushändigung der Gewährleistungserklärungen fällig. 

währungen

Im Regelfall werden Gebühren und Entgelte in Euro in

Rechnung gestellt. Ausfuhr- und Finanzkreditdeckungen

sowie Vertragsgarantien können jedoch auch in einer ak -

 zeptierten Fremdwährung übernommen werden. In die-

sen Fällen müssen die Ausfertigungsgebühr und  Entgelte

in dieser Fremdwährung gezahlt werden. Als Alternative

kann bei Fremdwährungen die Deckung in Euro in Ver -

bindung mit einer Aufhebung der Kursbegrenzung bei

Entschädigung vereinbart werden. In beiden Fällen wird

ein Entgeltaufschlag von 10% auf das For derungs-Entgelt

berechnet.

selbstbeteiligung 

Bei Lieferantenkreditdeckungen kann auf Antrag die

Selbstbeteiligung im wirtschaftlichen Schadensfall von 

15% auf 5% herabgesetzt werden. Der Entgeltaufschlag

beträgt 10 % auf das Forderungs-Entgelt. Bei Lieferan -

tenkreditdeckungen, die mit einer Finanzkreditdeckung

kom biniert sind, beträgt die Selbstbeteiligung ohne Auf -

schlag regelmäßig 5%. Diese Regelungen sind zu nächst

bis Ende 2013 befristet.

erstattungen und nacherhebungen

Das Entgelt soll dem übernommenen Risiko entsprechen.

Bei einer Erhöhung des gedeckten Betrages oder einer

Verlängerung der Risikolaufzeit nach Deckungsübernah-



Rückzahlung eines Kredites wird zusätzlich eine Vorfällig-

keitsgebühr von im Regelfall 20 %, bei Projektfinanzie-

rungen 50 %, des überzahlten Betrags erhoben.

wie wird das entgelt bei den 

verschiedenen deckungsformen

berechnet?

fabrikationsrisikodeckungen

Das Entgelt wird durch einen bestimmten Prozentsatz 

der gedeckten Selbstkosten bestimmt. Grundsätzlich un -

terscheiden sich die Entgeltsätze nach dem Deckungs-

umfang. Je nachdem, ob die Fabrikationsrisikodeckung

alle deckungsfähigen Risiken umfasst oder auf die politi-

schen Risiken beschränkt wird, werden unterschiedliche

Berechnungsformeln angewandt. Es gelten außerdem

un terschiedliche Formeln je nach Länderkategorie. Käu-

ferkategorien finden keine Anwendung. Um den anzu-

wendenden Entgeltsatz zu ermitteln, wird die fabrika -

tionszeit in die Formel eingesetzt, die für die Länder -

kategorie vorgegeben ist. Die Fabrikationszeit umfasst

den Zeitraum vom Fertigungsbeginn bis zum Lieferende.

Der Fertigungsbeginn ist dabei der Zeitpunkt, zu dem 

die Selbstkosten erstmalig anfallen. Beim Lieferende

handelt es sich um den Zeitpunkt, zu dem die letzte Lie-

ferung abgeschlossen ist. Die Fabrikationszeit wird in

 Jahren ermittelt und ist in Dreimonatszeiträumen gestaf-

felt. Für jeden begonnenen Dreimonatszeitraum werden

0,25  Jahre angesetzt. Hierbei kommt eine „3-Tage-Karenz-

regelung“ zur Anwendung, nach der der jeweils nächste

Dreimonatszeitraum erst ab dem 4. Tag nach Überschrei-

tung des vorangegangenen Dreimonatszeitraums anzu-

setzen ist.

Das Entgelt für Fabrikationsrisikodeckungen wird zu -

nächst auf vorläufiger Basis anhand des voraussicht -

lichen Fabrikationszeitraumes berechnet und sofort bei

Übernahme der Deckung fällig. Nach der Abwicklung des

Geschäftes wird das Entgelt anhand des tatsächlichen

Fabrikationszeitraumes endgültig berechnet.

praktische informationen

me wird daher ein entsprechender Entgeltbetrag nach -

erhoben. Mindert sich der gedeckte Betrag jedoch oder

 verringert sich die Risikolaufzeit nach Deckungsüber -

nahme und ist kein Schadensfall eingetreten, so kann

unter bestimmten Voraussetzungen ein entsprechender

Entgeltbetrag erstattet werden. Dabei wird im Regelfall

vom Erstattungsbetrag eine Verwaltungskostenpauscha-

le von 5% (max. EUR 2.500) einbehalten. Bei vorzeitiger
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hermesdeckungen spezial

   Entgeltberechnung

                                                     Fertigungsbeginn:      01.09.2011
                                                                 Lieferende:      03.09.2012

                                             Fabrikationszeit (FBZ):      1,00 Jahre 

berechnungsbeispiele: fabrikationszeit

                                                     Fertigungsbeginn:      01.09.2011
                                                                 Lieferende:      04.09.2012

                                             Fabrikationszeit (FBZ):      1,25 Jahre 

                                                     Deckungsumfang:      Einschluss aller 
                                                                                               deckungsfähigen Risiken
                                               Fabrikationszeit (FBZ):      1,25 Jahre
                                                   Selbstkostenbetrag:      EUR 500.000
                                                         Länderkategorie:      3
                                 Formel: 0,077 * FBZ+0,735 ->      0,077 * 1,25+0,735
                                                                  Entgeltsatz:      0,83125%
   Kaufm. Rundung auf zwei Nachkommastellen:      0,83%
                 Multiplikation mit Selbstkostenbetrag:      0,83% von EUR 500.000

      Entgelt für diese Fabrikationsrisikodeckung:      EUR 4.150

fall 1:

fall 2:

berechnungsbeispiel: 

entgeltbetrag für eine fabrikationsrisikodeckung



forderungsdeckungen 

Unter dem Begriff Forderungsdeckungen lassen sich Lie-

feranten- und Finanzkreditdeckungen zusammenfassen.

Das Entgelt wird durch einen bestimmten Prozentsatz

des gedeckten Forderungsbetrages bestimmt. Neben der

Länderkategorie ist die Käuferkategorie ein wesentlicher

Bestimmungsfaktor für die Höhe des Entgelts. 

Der Entgeltsatz wird anhand einer Berechnungsformel

ermittelt, die einer Tabelle des Verzeichnisses der Ge -

bühren und Entgelte zu entnehmen ist. Die Formeln un -

terscheiden zwischen Forderungsdeckungen mit Lauf -

zeiten von weniger als zwei Jahren (kurzfristige Forde-

rungsdeckungen) und mit Laufzeiten von mindestens

zwei Jahren (mittel-/langfristige Forderungsdeckungen).

Außerdem wird die Risikolaufzeit, die für die Berechnung

wesentlich ist, unterschiedlich ermittelt.

Bei kurzfristigen forderungsdeckungen wird die

Risikolaufzeit als Zeitraum zwischen Lieferung und Fäl -

ligkeit in Monaten ermittelt. Bei mehreren Lieferungen

wird ein mittlerer, ungewichteter Liefertermin angesetzt.

Die Risikolaufzeit wird für jede Rate mit unterschiedlicher

 Fälligkeit einzeln ermittelt.
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Bei mittel-/langfristigen forderungsdeckungen

wird die Risikolaufzeit durch die halbe Vorlaufzeit sowie

die Rückzahlungszeit des Kredites bestimmt. 

Bei der Vorlaufzeit handelt es sich um den Zeitraum zwi-

schen der ersten Lieferung (bei isolierten Finanzkredit-

deckungen: Beginn der Auszahlungen) und dem Beginn

des Rückzahlungszeitraumes. Der Rückzahlungszeitraum

beginnt mit einem festgelegten Termin, dem sogenann-

ten Starting Point. Häufig wird hier auf die Lieferung oder

die Betriebsbereitschaft abgestellt. 

Das Standard-Rückzahlungsprofil besteht aus Halbjahres-

raten und einer ersten Tilgungsfälligkeit, die 6 Mo na te nach

dem Starting Point liegt. Wird hiervon abge wi chen, ist die

Risikolaufzeit anhand einer Normierung zu ermitteln, mit

deren Hilfe die Risikolaufzeit in ein Standard-Rückzah-

lungsprofil mit Halbjahresraten umgerechnet wird.

Die anzuwendende Berechnungsformel ist der Tabelle 

im Schnittpunkt von Länder- und Käuferkategorie zu ent-

nehmen. Um den Entgeltsatz zu ermitteln, wird die Risi-

kolaufzeit in Jahren in die Formel eingesetzt. 

Rückzahlungszeit des KreditesVorlaufzeit 
(zur Hälfte angerechnet)  

ermittlung der risikolaufzeit bei mittel-/langfristigen forderungsdeckungen

1. Lieferung 
bzw. Auszahlung

Starting Point 
(z.B. Betriebsbereitschaft)
= Ende der Vorlaufzeit

Fälligkeit der 1. Halbjahresrate
(z.B. 6 Monate nach 
Betriebsbereitschaft)

Fälligkeit der letzten 
Halbjahresrate



Das Entgelt für Forderungsdeckungen wird zunächst auf

vorläufiger Basis anhand der voraussichtlichen Risiko-

laufzeit berechnet, sofern sich nach Übernahme der De -

ckung noch Änderungen ergeben können. Nach der Ab -

wicklung des Exportgeschäftes bzw. der Auszahlung des

Finanzkredites wird das Entgelt anhand der tatsächlichen

Risikolaufzeit endgültig berechnet.

praktische informationen

Das excelbasierte Entgelt-Tool erleichtert die Berechnung

der verschiedenen Entgelte für die unterschiedlichen De -

ckungsformen und Kreditlaufzeiten. Hier sind die im Ver-

zeichnis der Gebühren und Entgelte aufgeführten For-

meln hinterlegt. Zur Berechnung müssen lediglich die

Eckdaten des Exportgeschäfts eingegeben werden. Das

Tool steht auf der Internetseite www.agaportal.de zum

Download bereit.
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hermesdeckungen spezial

   Entgeltberechnung

                                                                             Deckungsform:        Lieferantenkreditdeckung
                                                                     Kreditlaufzeit (RLZ):       5 Monate
                                                                                Auftragswert:       EUR 1.000.000
                                                                                 Kreditbetrag:       EUR 850.000
                                                                          Länderkategorie:       3
                                                                          Käuferkategorie:       CC3
                                                   Formel: 0,0337 * RLZ+ 0,86 ->       0,0337 *5 + 0,86
                                                                                   Entgeltsatz:       1,0285 %
     Kaufmännische Rundung auf zwei Nachkommastellen:       1,03 %

               Entgelt für diese kurzfristige Forderungsdeckung:       EUR 8.755

entgelt für eine kurzfristige forderungsdeckung

berechnungsbeispiele: 

                                                                             Deckungsform:        Lieferantenkreditdeckung
                                                                     Kreditlaufzeit (RLZ):       5 Jahre
                                                                                Auftragswert:       EUR 1.000.000
                                                                                 Kreditbetrag:       EUR 850.000
                                                                          Länderkategorie:       3
                                                                          Käuferkategorie:       CC3
                                              Formel: 0,6600 * RLZ+ 0,3448 ->       0,6600 *5 + 0,3448
                                                                                   Entgeltsatz:       3,6448 %
     Kaufmännische Rundung auf zwei Nachkommastellen:       3,64 %

 Entgelt für diese mittel-/langfristige Forderungsdeckung:         EUR 30.940

entgelt für eine mittel-/langfristige forderungsdeckung



fortsetzung der entgeltberechnung 

unter einbeziehung von sicherheiten („credit enhancements“)

                          Entgeltabschlag auf den Käuferrisikoanteil:       7,5 %
                     Ermittelter Entgeltsatz für CC3 ohne Abschlag
                               (aus Berechnungsbeispiel auf Seite 10):       3,64 %

Zur Ermittlung des Käuferrisikoanteils ist die Differenz zwischen dem Entgeltsatz für CCO 
und dem Entgeltsatz für die betreffende Käuferkategorie – hier CC3 – zu bilden: 

                                Formel für CC0: 0,3448 * RLZ+0,3448 ->       0,3448 *5 + 0,3448
                                                                                   Entgeltsatz:       2,0688 %
     Kaufmännische Rundung auf zwei Nachkommastellen:       2,07 %

                                            Entgeltsatzanteil für Käuferrisiko:       3,64 % ./. 2,07% = 1,57 %-Punkte
                                      Abschlag auf den Käuferrisikoanteil:       7,5% von 1,57 %-Punkten = 0,11775 %-Punkte
                                    Abrundung auf 2 Nachkommastellen:       0,11 %-Punkte

Der anzuwendende Entgeltsatz wird ermittelt, indem der Abschlag von dem ursprünglich 
ermittelten Entgeltsatz abgezogen wird:

                                                        3,64 % ./. 0,11 %-Punkte =       3,53 %

weitere informationen

Die maßgeblichen Regelungen und Formeln zur Berech-

nung des Entgelts finden sich im Verzeichnis der Gebüh-

ren und Entgelte. Informationen zu den aktuellen Länder-

kategorien und die Excel-Berechnungstools stehen im

Internet zur Verfügung. Für sonstige Informationen wen-

den Sie sich bitte an die Hauptverwaltung in Hamburg

sowie die Außenstellen von Euler Hermes.

Jörn Grabowski
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www.agaportal.de

Euler Hermes Deutschland AG
Exportkreditgarantien der
Bundesrepublik Deutschland

Postadresse
22746 Hamburg

Besucheradresse
Gasstraße 27
Hamburg - Bahrenfeld

Telefon: +49 (0)40/88 34-90 00
Telefax:  +49 (0)40/88 34-91 75

info@exportkreditgarantien.de
www.agaportal.de

Außendienst: Berlin, Frankfurt, 
Hamburg, Köln, München, Stuttgart


